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Bauangelegenheiten und 

Liegenschaften 

 

Betreff: 

Vorhaben- und Erschließungsplan Nr. 7 
"Wohnbebauung an der Schillerstraße" in Coswig (Anhalt) 
hier: Aufhebungsbeschluss 

Mitglieder Abstimmungsergebnis 

Beratungsfolge 
S o l l Anwesend

Mitw.-
verbot Da fü r Dagegen Enthaltung

 22.03.2005 Bau-, Stadtentwicklungs- und 
Sanierungsausschuss 

7 7 0 7 0 0 
 
 

 14.04.2005 Stadtrat der Stadt Coswig 
(Anhalt) 

21 20 0 20 0 0 
 
 

 

 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat der Stadt Coswig (Anhalt) beschließt die Aufhebung des 
Aufstellungsbeschlusses BV-95-117 vom 19.10.1995  zu o. g. Vorhaben- und 
Erschließungsplan. 
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Beschlussbegründung: 
 
Der in Aufstellung befindliche V/E-Plan wurde Ende der 90-er Jahre durch den 
Vorhabenträger nicht mehr fortgeführt, da dieser keinen weiteren Bedarf für die im 
Plan festgesetzten Wohnbauflächen hatte.  
Die dafür bereits durchgeführte Trägerbeteiligung ergab erhebliches Konfliktpotential, 
insbesondere durch betroffene Nachbargrundstücke. 
 
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann die Stadt Coswig (Anhalt) keinen weiteren 
Wohnbauflächenbedarf nachweisen (siehe beschlossenes 
Stadtentwicklungskonzept, Bevölkerungsrückgang und Leerstandsentwicklung). 
Zu beachten ist, dass nicht der Vorhabenträger den Bedarf nach Wohnbauflächen 
nachweisen muss, sondern die Stadt und dies natürlich in Bezug auf die 
Gesamtentwicklung der Stadt. 
 
Im Stadtentwicklungskonzept wurde dieser Bereich nicht als, in Bezug auf die 
städtebauliche Situation, notwendige bauliche Verdichtungsfläche dargestellt. 
Eine Bebauung in diesem Bereich hat keine städtebauliche Relevanz und ist nicht 
notwendig. Eine bauliche Verdichtung ist z. B. notwendig, um wichtige Raumkanten 
zu schließen. 

 

 
Anlagen: 
 

- Anlage 1 – Übersichtsplan 
- Anlage 2 – Lageplan 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
 
Ja:     Nein: X 
 
Ausgaben:    
 
Einnahmen:    
 
Planmäßig bei Hst.:   
 
Überplanmäßig bei Hst.:  
Außerplanmäßig bei Hst.:  
 
 
Bemerkungen:   

 

 


